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Betreuung im Auftrag - Stundenansatz für Mütterberaterinnen 
Empfehlung des Arbeitgeberverbandes AGMV 
 
 
Die Mütterberaterinnen werden vermehrt beauftragt, Familien mit Kleinkindern 
zusätzlich zum üblichen Beratungsauftrag zu betreuen, seien es sehr junge Eltern, 
Suchtgefährdete oder Familien mit andern Problemen. 
 
Diese Aufträge können die Mütterberaterinnen nach Absprache mit dem Arbeitgeber 
übernehmen, sofern der Auftraggeber sie finanziert. Das Vorgehen für die Über-
nahme ist (siehe auch Leitfaden Kinderschutz des AGMV): 
 

- Mütterberaterinnen sind der Gesundheit und dem Wohlbefinden eines Kleinkindes 
verpflichtet und haben darum als neutrale Personen erleichterten Zugang zu einer 
Familie. Ein zusätzlicher Betreuungsauftrag soll die tägliche Arbeit der Mütter-
beraterin nicht beeinträchtigen. 

 

- Die Betreuung/Begleitung kann nur im Einverständnis mit den Eltern ausgeführt 
werden. 

 

- Der Auftrag kann nur von einer Behörde, z.B. Sozialdienst, Amtsvormundschaft 
oder Kinderschutzgruppe usw., über den Arbeitgeber, erteilt werden. Die Mütter-
beraterinnen dürfen sich den Auftrag nicht selber geben. 

 

- Die zusätzlichen Betreuungs-/Begleitungs-Aufträge werden vom Auftraggeber 
finanziell abgegolten. 

 

- Die Anzahl Stunden und der Stundenansatz werden vor der Übernahme des Auf-
trags schriftlich festgelegt, in Absprache mit dem Arbeitgeber. 

 

- Die Situation muss regelmässig mit dem Auftraggeber besprochen werden. 
 

- Wahrnehmungen (nur Fakten, Eltern haben grundsätzlich Einsichtsrecht) werden 
auf Handzetteln festgehalten, nicht auf der Karteikarte. 

 

- Die Arbeitszeit für zusätzliche Aufgaben wird separat erfasst, zur Berichterstattung 
gegenüber dem Arbeitgeber und um Rechnung zu stellen. 

 
 
Der AGMV schlägt einen Stundenansatz von Fr. 80.00 für die zusätzlichen 
direkt klientenbezogenen Betreuungs- und Begleitungsaufgaben vor. 
 
 
Diese Empfehlungen für einen Stundenansatz gelten auch für andere zusätzliche 
Betreuungsaufgaben, z.B. Kinderspitex. 
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